
IIm Sommer letzten Jahres 
endete die Einspruchspha-

se zum zweiten Gründruck, 
sodass die vorhandenen Ein-
wände bereits umgesetzt 
wurden. Die in den Themen-
schwerpunkten Heizung, 
Lüftung und Sanitär unter-
teilte Gliederung der bishe-
rigen Richtlinie wurde weit-
gehend beibehalten und mit 
punktuellen Ergänzungen 
bzw. Änderungen versehen. 
Allerdings sind die bisher im 
Kapitel 12 behandelten Maß-
nahmen zur Energieeinspa-
rung komplett und auch die 
Maßnahmen zur rationellen 
Energieverwendung, zuguns-
ten eines neuen zurzeit in Ar-
beit befindlichen Richtlinien-
blattes (VDI 2089 Blatt 2), ent-
fallen.

Wärmeschutz
Die seinerzeit im Kapitel 4 

angegebenen Richtwerte für 
den Wärmeschutz des Gebäu-
des stützten sich auf die im 
Jahre 1994 geltende Wärme-
schutzverordnung. Diese wur-
den durch die heute gelten-
den Werte der EnEV ersetzt. 
Mit dieser Maßnahme soll 
dann zukünftig verhindert 
werden, bauliche Mängel, 
bedingt durch fehlenden Ge-
bäudewärmeschutz oder eine 
alte Glasfassade, durch tech-
nische Anlagen auszuglei-
chen, wie dies in der Vergan-
genheit oftmals geschehen ist. 
Die bisherigen Aussagen zur 
Fugendurchlässigkeit und zur 
Thematik der Taupunktunter-
schreitungen bzw. zu den ge-
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Nach gut 31/2-jähriger Überarbeitungszeit, seit dem ersten 

Gründruck im April 2003, gefolgt von einem zweiten im 

März 2005, soll in kürze die neue VDI-Richtlinie 2089 Blatt 1  

„Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern, 

Hallenbäder“ im Weißdruck veröffentlicht werden. Wie aus 

dem neuen Richtlinientitel – gegenüber dem derzeit noch 

gültigen „Wärme-, Raumlufttechnik, Wasserver- und -ent-

sorgung in Hallen- und Freibädern“ – bereits hervorgeht, 

ist ein erweiterter Inhalt im Hinblick auf die gebäudetech-

nischen Anlagen zu erwarten. So werden die im bisherigen 

Titel genannten Bereiche, erweitert um die Elektro- und Re-

gelungstechnik sowie den Brandschutz, behandelt. Ebenso 

finden Saunen, die oftmals in Kombination zum Hallenbad 

angeboten werden, aus gebäudetechnischer Sicht Berück-

sichtigung. Der nachfolgende Beitrag gibt einen kurzen 

Überblick über die neue VDI 2089 Blatt 1 und beschreibt die 

wesentlichen Änderungen zur bisherigen Fassung vom  

Juli 1994.

Neue VDI-Richtlinie 2089

Technische Gebäude- 
ausrüstung von Schwimmbädern
Aktueller Stand und Neuerungen

*) Dr.-Ing. Nicole Riedle, Pla-
nungsbüro balneatechnik 
GmbH, Wiesbaden, und Obfrau 
des Blatt 1/2 der überarbeiteten 
VDI-Richtlinie 2089

∂ mit der Überarbeitung der VDi 
2089 Blatt 1 hält nicht nur ein 
neues Berechnungsverfahren Ein-
zug in die Richtlinie. Sie wurde 
auch um einige gebäudetechnische 
„Disziplinen“, wie Elektro- und Re-
gelungstechnik, Brandschutz und 
Empfehlungen zur sanitären aus-
stattung, erweitert.



nerell wasserdampfbedingten 
Bauschäden werden auch in 
der überarbeiteten Fassung 
enthalten sein. 

luftstrombemessung
In diesem Richtlinienab-

schnitt wurden die auffäl-
ligsten Änderungen, insbe-
sondere die Berechnung des 
Luftvolumenstromes betref-
fend, vorgenommen. Bisher 
basierten die Berechnungen 
auf den physikalischen 
Grundlagengleichungen von 
Dalton, was zur Folge hat, 
dass der notwendige Luftvo-
lumenstrom direkt, das heißt 
ohne genauere Betrachtung 
des Stoffübergangs an der 
Wasseroberfläche, ermittelt 
wird. Mit einem neuen Be-
rechnungsverfahren, dessen 
Gleichungen auf verfahrens-
technischen Grundlagen ba-
sieren, stehen für den Stoffü-
bergang an der Wasserober-
fläche zukünftig dezidiertere 
Werte zur Verfügung. Aller-
dings werden Daltons Aus-
sagen und die darauf beru-
hende Auslegung der Lüf-
tungsanlage auch weiterhin 
nicht ganz aus der Richtlinie 
entfallen. So bleibt das für die 
überschlägige Auslegung des 
Luftvolumenstromes bekann-
te Auslegungsdiagramm in 
der Richtlinie erhalten. Trotz 
der verschiedenen Berech-
nungswege bleiben jedoch 
die Ergebnisse gleich. Die Be-
messungsgrundlagen für die 
Zuluftvolumenströme der Ne-
benräume bleiben unverän-
dert erhalten.

Bemessungswerte  
für Temperaturen und 
luftfeuchte

Im Hinblick auf die tabel-
larisch aufgeführten Wasser-

temperaturen wurde lediglich 
die des Warmsprudelbeckens 
von 37 auf 36 °C vermindert, 
da sich dieser Wert in der Pra-
xis zwischenzeitlich durchge-
setzt hat. Die Raumlufttempe-
raturen der Nebenräume sind 
in Anlehnung an die KOK-
Richtlinie für den Bäderbau, 
gültige Fassung 2002, über-
arbeitet worden, mit der Fol-
ge, dass sich die Temperatur-
spannen erweitert haben.

Sanitäre Einrich-
tungsgegenstände und 
 armaturen

Hier werden Empfehlungen 
zur sanitären Ausstattung der 
einzelnen Bereiche gegeben, 
zu denen u. a. der Eltern-Kind-
Raum, der Schmink- und Fön-
bereich sowie der behinder-
tengerechte Sanitärraum zäh-
len. Ergänzt wird dies durch 
die Möglichkeit einer vanda-
lismussicheren Ausstattung, 
die insbesondere für Hallen-
bäder, die sich in sozialen 
Brennpunkten befinden, emp-
fehlenswert ist.

Aussagen zur jeweiligen 
Montagehöhe und vorzuse-
henden Anzahl der Objekte 
wurden hier nicht getroffen, 
stattdessen bestehen Querver-
weise zur VDI-Richtlinie 6000 

Blatt 3 und zur KOK-Richtli-
nie.

Zusätzliche neue  
Richtlinienschwer-
punkte

Innerhalb des neuen Kapi-
tels Brandschutz werden u. a. 
zu folgenden Themenschwer-
punkten Aussagen bezüglich 
des Hallenbades getroffen:
∑  Wann erlöscht der Be-

standsschutz,
∑  wer erstellt und was bein-

haltet ein Brandschutzkon-
zept,

∑  Erstellung von Feuerwehr-
Laufplänen,

∑  Flucht- und Rettungsplä-
ne,

∑  was ist bezüglich des Brand-
schutzes in Lüftungsanla-
gen zu beachten,

∑  Gefahrenschwerpunkte 
(Restauration und Sau-
nen),

∑  Sprinkleranlagen.

Elektro- u. Regelungstechnik
Nachfolgend stichpunktar-

tig genannte Themen finden 
u. a. Berücksichtigung:
∑  Starkstromanlagen,
∑  Stromversorgung,
∑  Trafostationen,
∑  Beleuchtung/Sicherheitsbe-

leuchtung,
∑  Blitzschutz und Potenzial-

ausgleich,
∑  Einbruchmeldeanlage/Vi-

deo-Überwachung,

∑  Beschallung/Notruf,
∑  GLT.

Saunen
In diesem Kapitel wer-

den ausschließlich gebäude-
technische Aspekte (Empfeh-
lungen) zu Raumlufttempe-
raturen und Luftvolumina 
angesprochen.

Fazit
Abgesehen von der turnus-

mäßig zu erfolgenden An-
passung an die geänderten 
gesetzlichen Bestimmungen 
und Begriffsstandards hat 
die Richtlinie darüber hinaus 
eine Erweiterung in bisher un-
berücksichtigt gebliebene ge-
bäudetechnische Gewerke ge-
funden. Der Weißdruck wird 
voraussichtlich am Anfang 
des nächsten Jahres erschei-
nen. ∂

∂ Saunen – auch ein neuer Bestandteil der VDi 2089 Blatt 1.
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